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Teil A: Planzeichnung
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Übersicht Flurstücke / BPL-Umgriff
Übersicht Leitungsrechte der Versorgungsträger
(außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen) ohne Maßstabohne Maßstab

VerfahrensvermerkeTeil B: Textliche Festsetzungen
1. Aufstellungsbeschluss
Der Bebauungsplan wurde aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Stadtrates der Stadt Torgau vom 22.05.2019.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 12.10.2019 in der Torgauer Zeitung ortsüblich öffentlich bekannt gemacht.

2. Vorentwurf
Die öffentliche Auslegung des Vorentwurfs wurde am 12.10.2019 in der Torgauer Zeitung ortsüblich öffentlich bekannt
gemacht. Der Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 06.09.2019 einschließlich seiner Begründung wurde vom
21.10.2019 bis einschließlich 19.11.2019 ausgelegt.
Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 26.09.2019 von der Auslegung benachrichtigt und gebeten bis zum
01.11.2019 ihre Stellungnahme abzugeben.

3. Billigungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Torgau hat am 26.02.2020 den Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 26.02.2020 mit
Begründung gebilligt und zur Beteiligung der Öffentlichkeit bestimmt.

4. Entwurf
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans wurde am 29.02.2020 in der Torgauer Zeitung ortsüblich öffentlich bekannt
gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 26.02.2020 einschließlich seiner Begründung wurde vom
09.03.2020 bis einschließlich 09.04.2020 ausgelegt.
Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben und E- Mail vom 28.02.2020 von der Auslegung benachrichtigt und
gebeten bis zum 30.03.2020 ihre Stellungnahme abzugeben.

5. Erneuter Billigungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Torgau hat am 08.07.2020 den Erneuten Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 08.07.2020
mit Begründung gebilligt und zur Beteiligung der Öffentlichkeit bestimmt.

6. Erneuter Entwurf
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans wurde am 11.07.2020 in der Torgauer Zeitung ortsüblich bekannt gemacht. Der
Erneute Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 08.07.2020 einschließlich seiner Begründung wurde vom 20.07.2020
bis einschließlich 20.08.2020 öffentlich ausgelegt.
Die Träger öffentlicher Belange wurden per E- Mail vom 16.07.2020 von der Auslegung benachrichtigt und gebeten bis zum
07.08.2020 ihre Stellungnahme abzugeben.

7. Abwägungs- und Satzungsbeschluss
Der Stadtrat hat am 24.02.2021 in öffentlicher Sitzung die zum Planentwurf vom 08.07.2020 vorgebrachten Stellungnahmen
behandelt und den Bebauungsplan in der Fassung vom 24.02.2021 gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen.

8. Genehmigung
Die Satzung zum Bebauungsplan Nr. 33/2019 "„Freizeit und neue Gärten - Repitzer Weg / Am Stadtpark Torgau“ wurde durch
das Landratsamt Nordsachsen mit Bescheid vom 15.06.2021 und Registriernummer 310/06/2021 sowie Aktenzeichen
2019-06105 genehmigt.

9. Ausfertigung
Die Satzung zum Bebauungsplanes Nr. 33/2019 "„Freizeit und neue Gärten - Repitzer Weg / Am Stadtpark Torgau“ vom
24.02.2021 mit den Festsetzungen sowie Begründung wird hiermit ausgefertigt. Es wird bestätigt, dass der textliche und
zeichnerische Inhalt des Bebauungsplans in der Fassung vom 24.02.2021 mit dem Satzungsbeschluss des Stadtrates vom
24.02.2021 identisch ist.

Es wird bestätigt, dass die Verfahrensschritte 1 bis 9 ordnungsgemäß nach den
§§1-10 BauGB durchgeführt wurden.

gez. Barth
Torgau, den 23.06.2021 Oberbürgermeisterin Siegel

10. Inkrafttreten
Mit der ortsüblichen Bekanntmachung der Genehmigung in der Torgauer Zeitung am 31.07.2021 ist der Bebauungsplan vom
24.02.2021 in Kraft getreten.

gez. Barth
Torgau, den 17.08.2021 Oberbürgermeisterin Siegel

Bestätigung des Katasterbestandes:
Die Darstellung der Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke stimmt mit dem Liegenschaftskataster überein
(Stand: 03.03.2021).
Für die Lagegenauigkeit der Grenzdarstellung im Plan wird nicht garantiert.

Eilenburg, den 03.03.2021 gez. Pahlitzsch  Siegel
 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen [§ 9 Abs. 1 BauGB]

Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke der Flur 22, Gemarkung Torgau:

9 (tlw.), 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/3, 14/9, 14/10 (tlw.), 20 (tlw.), 21 (tlw.), 30/2 und 30/28 (tlw.).

Technische Vorschriften und DIN Normen, auf die in den Textfestsetzungen Bezug genommen wird, u.a.

die ISO- Norm DIN ISO 9613-2 können in der Stadtverwaltung Torgau, im Planungsamt (Zimmer L2.07)

während der allgemeinen Sprechzeiten eingesehen werden.

1.1. Art der baulichen Nutzung [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m § 11 BauNVO]

1.1.1. SO 1 Sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung „Spiel und Bewegung“

Zulässig sind in Summe für die Teilbaugebiete SO 1.1 bis SO 1.4
» Indoor-Spielplatz "Spielscheune" mit gastronomischer Nutzung und Freisitz als
 untergeordnete Nebenanlage,
» Photovoltaik-Kleinanlagen in Verbindung mit dem Gebäude,
» Befestigte Wege, Plätze und Zufahrt für Anlieferung und Parken, Pkw-Stellplätze als Nebenanlage,
» Flächen für Spiel- und Sportgeräte, wie Kletterlandschaft, Fitness Parcours, Spielflächen für Basketball,

Tischtennis, Sportgeräte mit einer maximalen Höhe von 4 m über Bezugshöhe von 82,00 m ü. NHN,
» Stadtraumübliche Möblierung, wie Sitzbänke, Beleuchtung, Papierkörbe, Fahrradstellplätze,

Beschilderung,
» Geländemodellierung bis zu 3 m Höhe, für die Bemessung ist die Höhe von 82,00 m ü. NHN als

Bezugspunkt maßgeblich.
» Gehölze, Vegetations- und Pflanzflächen,
» Ballfangzäune mit einer maximalen Höhe von 6 m über hergestelltem Niveau der Spielfläche.

Ausgeschlossen von der Zulässigkeit ist die Aufstellung von Geldspielgeräten.

1.1.2. SO 2 Sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung „Skatepark“
Zulässig sind:
» Flächen und Elemente zum Skateboarden
» Wetterunterstand
» Graffitiwände und Elemente des Schallschutzes
» Befestigte Wege und Plätze
» Stadtraumübliche Möblierung, wie Sitzbänke, Beleuchtung, Papierkörbe, Fahrradstellplätze,

Beschilderung
» Geländemodellierung bis zu 2 m Höhe, für die Bemessung ist die Höhe von 82 m ü NHN als

Bezugspunkt maßgeblich.
» Gehölze, Vegetations- und Pflanzflächen

1.1.3.  SO 3 Zweckbestimmung „Aussichtsturm“
Zulässig sind:
» Aussichtsturm als bauliche Anlage ohne Feuerstätten
» Befestigte Wege und Plätze
» Stadtraumübliche Möblierung, wie Sitzbänke, Beleuchtung, Papierkörbe, Fahrradstellplätze,

Beschilderung
» Gehölze, Vegetations- und Pflanzflächen

1.2 Maß der baulichen Nutzung [§§ 16 ff BauNVO]

1.2.1. SO 1 Sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung „Spiel und Bewegung“

» Es ist eine GRZ von 0,54 in Summe für das Sondergebiet „Spiel und Bewegung“ zulässig. Eine
Überschreitung der festgesetzten GRZ durch versiegelten Flächen in Anwendung des § 19 Abs. 4
BauNVO ist nicht zulässig.

» Im Teilbaugebiet SO 1.1 Indoor-Spielplatz „Spielscheune“ ist eine maximale Höhe baulicher
Anlagen von 8 m über der Bezugshöhe von 82,00 m ü. NHN festgesetzt.

» Im Teilbaugebiet SO 1.2 „Kletterlandschaft“ ist eine maximale Höhe baulicher Anlagen für
Klettergeräte von 10 m über der Bezugshöhe von 82,00 m ü. NHN festgesetzt.

» In den Teilbaugebieten SO 1.3 und SO 1.4 ist die maximale Höhe für Gestaltungselemente
und baulichen Anlagen auf 4 m über Bezugshöhe von 82,00 m ü. NHN festgesetzt.

» Geländemodellierungen sind bis zu einer maximalen Höhe von 3 m über Bezugshöhe 82,00 m ü. NHN
zulässig.

» Ballfangzäune sind zulässig bis zu einer maximalen Höhe von 6 m über hergestelltem Niveau
der Spielfläche.

1.2.2. SO 2 Sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung „Skatepark“

» Es ist eine GRZ von 0,8 zulässig

1.2.3. SO 3 Sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung „Aussichtsturm“
Zulässig sind:
» Aussichtsturm als bauliche Anlage ohne Feuerstätten mit einer max. Grundfläche von ca. 20 m²

und einer maximalen Höhe von 12 m, für die Bemessung ist die Höhe von 82,00 m ü. NHN 
als Bezugspunkt maßgeblich.

» zusätzlich befestigte Flächen mit einer max. Versiegelungsfläche von 100 m² vollversiegelt und
von 100 m² teilversiegelt.

1.3 Stellplätze, Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB,
      § 22 und § 23 BauNVO]
Stellplätze für Pkw sind nur in Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sowie in den planzeichnerisch
festgesetzten Flächen für Nebenanlagen „St“ (Stellplätze) zulässig.

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die offene Bauweise festgesetzt.

Wenn Baugrenzen festgesetzt sind, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile sowie bauliche Anlagen diese
nicht überschreiten. Ausnahmsweise zugelassen werden können Überdachungen und Pergolen auch
außerhalb der Baugrenze.

1.4 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung und Ein- und Ausfahrten zum Anschluss
      anderer Flächen an Verkehrsflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]
Im SO 1 sind Ein- und Ausfahrten außerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Ein-und
Ausfahrtbereiche nicht zulässig.

Die Abgrenzung der Wegeführung der VF 2 kann im Rahmen der weiteren Freianlagenplanung in einem
Korridor von beidseits 2 m verschoben werden.

1.5 Grünflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB]
In den öffentlichen Grünflächen öG 1 und öG 2 sind befestigte Flächen zulässig, welche der Nutzung der
Grünflächen dienen und diesen untergeordnet sind:

Dies sind Fuß- und Radwege und Aufenthaltsplätze sowie nur im öG 1 eine Veranstaltungsfläche.

Für alle öffentlichen Grünflächen gilt insgesamt, dass die Versiegelungsfläche maximal 3.150 m² betragen
darf, davon maximal 1.350 m² vollversiegelt und 1.800 m² teilversiegelt mit wasserdurchlässiger
Befestigung.

1.5.1. öG 1 Zweckbestimmung Öffentliche Parkanlage
Zulässig sind:

» Gehölze, Vegetations- und Pflanzflächen,
» Veranstaltungsfläche für max. 60 Personen,
» Spielplatzgeräte,
» Elemente des Schallschutzes und Graffitiwände in funktionalem Zusammenhang mit der

Schallschutzanlage
» Stadtraumübliche Möblierung, wie Sitzbänke, Beleuchtung, Papierkörbe, Beschilderungs-

und Informationssystem, Bewässerungssystem,
» Kleinstrukturen für den Artenschutz wie Totholz-, Sand- und Steinhaufen,
» Geländemodellierungen mit einer maximalen Höhe von 3 m in dem planzeichnerisch festgesetzten

Bereich der öffentlichen Grünfläche; Bezugshöhe dabei ist eine Höhe von 83,00 m ü. NHN.

1.6. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

1.6.1. Versickerung von Niederschlagswasser

Das anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist, soweit es nicht zu Brauchwasserzwecken genutzt wird,
wirksam Vorort zu versickern.

Innerhalb des Sondergebietes SO 1 ist das gesamte anfallende Niederschlagwasser durch geeignete
Sammeleinrichtungen zu fassen und den geplanten Versickerungsanlagen zuzuführen. Ein Austrag von
Schadstoffen aus den belasteten Bodenbereichen ist dabei wirksam zu verhindern. Die Sickeranlagen zur
Niederschlagswasserversickerung sind dauerhaft in Funktion und Wirksamkeit zu erhalten. Die Versickerung
des Niederschlagwassers bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch die untere Wasserbehörde. In
diesem Verfahren wird der Ort der konkreten Versickerungsanlage festgelegt.

Hinweis: Zur Abstimmung des Umfangs der einzureichenden Unterlagen bezüglich der zu beantragenden
wasserrechtlichen Erlaubnis, sollte sich der Antragsteller rechtzeitig vorher mit der unteren Wasserbehörde in
Verbindung setzen.

1.6.2. Flächen für Grünmaßnahmen

F 1 Entwicklung einer Extensivwiese

a) Innerhalb der Flächen F 1 ist eine Extensivwiese zu entwickeln. Dazu ist die Wiese dauerhaft extensiv
zu mähen und das Mahdgut abzutransportieren.

b) Dabei sind Teilbereiche als Senken (wechselfeucht) bzw. als Kuppen (trocken) auszubilden.

c) Artenschutzrelevante potentielle Quartierbäume und gehölzschutzrelevante Altbäume sind zu
erhalten.

d) Der Erhalt und die Entwicklung einzelner Baumgruppen sind zulässig.

e) Innerhalb der Fläche sind mindestens drei artenschutzrelevante Strukturen wie Totholzhaufen,
Steinhaufen und Sandhaufen in einer Mindestgesamtflächengröße von 60 m² anzulegen.

f) Eine Nutzung der Wiese als Liegewiese ist zulässig.

g) Pflege und der Zustand als Extensivwiese sind durch ein 15jähriges Monitoring zu überwachen.

F 2 Erhalt und Entwicklung eines naturnahen Waldes

a) Innerhalb der Fläche F 2 sind die als potenzielle Quartierbäume vorhandene Stieleichen zu erhalten
und ihre Entwicklung dauerhaft zu fördern.

b) Vorhandene Hochstubben sind zu erhalten, liegendes Totholz ist anteilig zu belassen.

c) Der Erhalt der Stieleichen, der Hochstubben und das Belassen von Totholz sind durch ein 15jähriges
Monitoring zu überwachen

F 3 Anpflanzung eines Waldmantels aus Eichen sowie heimischen Sträuchern als Ergänzung  
der Waldfläche

Innerhalb der Fläche F 3 sind zum bestehenden Wald (F 2) hin Stieleichen anzupflanzen und angrenzend ein
Waldmantel aus heimischen, standortgerechten Sträuchern anzulegen. Die Fläche hat eine Größe von
500 m².

1.7 Fahr- und Leitungsrechte [§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB]

Die Fahr-und Leitungsrechte werden zu Gunsten der Betreiber des jeweiligen Leitungsnetzes inklusive der
technischen Anlagen ausgesprochen. Die konkrete Zuordnung ist dem Beiplan zum Bebauungsplan zu
entnehmen. Dabei beinhaltet das Leitungsrecht auch das Fahrrecht zu Zwecken der Instandhaltung und
Wartung von Leitungsbeständen und technischen Anlagen.

1.8 Immissionsschutz [§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB]

1.8.1. Schallschutzanforderungen im gesamten Geltungsbereich

a) Zur Nachtzeit (werktags von 22 Uhr bis 6 Uhr und sonn-/feiertags von 22 Uhr bis 7 Uhr) ist
ein Betrieb der Sport- und Freizeitanlagen nicht zulässig.

b) Lkw-Warenanlieferungen und -entladungen zur Nachtzeit (22 Uhr bis 6 Uhr) sind nicht zulässig.

c) Freizeit- und Sportveranstaltungen deren erhöhtes Geräuschaufkommen nicht die
Immissionsrichtwerte einhalten, sind gemäß Freizeitlärmrichtlinie bzw. gemäß 18. BImSchV in Summe
auf 18 Kalendertage (im Sinne der Freizeitlärmrichtlinie Veranstaltungen) beschränkt. Es gelten
entsprechend die Immissionsrichtwerte für seltene Veranstaltungen der jeweiligen Richtlinie bzw.
Vorschrift.

Die Veranstaltungen dürfen an nicht mehr als an zwei aufeinander folgenden Wochenenden 
stattfinden. Sie bedürfen einer Einzelgenehmigung durch die Behörde.

1.8.2. Schallschutzanforderungen im SO 1

Der Schallleistungspegel der Abluftöffnung für die Küche der Spielscheune im SO 1.1 darf einen Wert von

L WA = 80 dB(A) nicht überschreiten.

1.8.3. Schallschutzanforderungen im SO 2
Im SO 2 ist der Betrieb der Skateanlage während der morgentlichen Ruhezeiten im Tageszeitraum (werktags
von 6 Uhr bis 8 Uhr und sonn-/feiertags von 7 Uhr bis 9 Uhr) nicht zulässig.

1.8.4. Schallschutzanforderungen in der öffentlichen Grünfläche öG 1

In der öffentlichen Grünfläche öG 1 ist gemäß Planzeichnung eine Schallschutzanlage (Lärmschutzwall,
Lärmschutzwand oder eine Kombination aus Beiden) mit einer Höhe von mindestens 2,00 m über
Bezugshöhe zu errichten. Bezugshöhe ist eine Höhe von 83,00 m ü. NHN.

1.8.5. Schallschutzanforderungen in der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung VF 3a und VF 3b

Die Erschließungsflächen/Fahrgassen/Zufahrten zu den Pkw-Stellplätzen innerhalb der Fläche VF 3 a sind
mit einer Asphaltdeckschicht oder alternativ in Betonsteinpflaster ohne Fase herzustellen.

Stellplätze sind ausschließlich innerhalb der Verkehrsfläche VF 3 b zulässig.

1.8.6. Maßnahmen im öG 2 zum Schutz vor Gerüchen- Tiergehege

Die Anlage einer dauerhaften Mistlagerung am Standort ist nicht zulässig.

1.9. Anpflanzungen [§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB]

Die mit Leitungsrechten zu belastenden Flächen sind gemäß den Vorgaben der Leitungsbetreiber von
Bäumen und Sträuchern frei zu halten.

F 4 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern im SO 1

a) Im SO 1 sind innerhalb der planzeichnerisch festgesetzten Fläche F 4 mindestens 40 standortgerechte
Laubbäume in der Mindestpflanzgröße Hochstamm, Stammumfang 14-16 cm anzupflanzen.
Alternativ dazu können für jede Baumpflanzung 4 standortgerechte Sträucher in der
Mindestpflanzgröße Solitärstrauch, 3 x verpflanzt mit Ballen, 125-150 cm Höhe, oder 8
standortgerechte Sträucher in der Mindestpflanzgröße verpflanzter Strauch, 60-80 cm Höhe
angepflanzt werden.

b) Zusätzlich sind mindestens 40 standortgerechte Sträucher in der Mindestpflanzgröße verpflanzter
Strauch, 60-80 cm Höhe, anzupflanzen. Alle Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten.

F 5 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern im SO 1 (ohne Flächenbezug)

a) Im SO 1 sind zusätzlich zu den Anpflanzungen in F 4 mindestens 20 standortgerechte Laubbäume
oder Obstbäume in der Mindestpflanzgröße Hochstamm, Stammumfang 16-18 cm (Obstbäume:
14-16 cm) und mindestens 10 weitere gleichwertige Bäume oder alternativ 20 Sträucher in der
Mindestpflanzgröße Solitärstrauch, 3 x verpflanzt mit Ballen, 150-175 cm Höhe, anzupflanzen.

b) Zusätzlich sind mindestens 30 standortgerechte Sträucher in der Mindestpflanzgröße verpflanzter
Strauch, 60-80 cm Höhe, anzupflanzen. Alle Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten.

F 9 Anpflanzung einer Laubbaumreihe innerhalb der Verkehrsfläche besonderer Zweck-
bestimmung  VF 1 (ohne Flächenbezug)

Innerhalb der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung VF 1 entlang des Repitzer Weges ist eine
Laubbaumreihe aus mindestens fünf standortgerechten Bäumen in der Mindestpflanzgröße Hochstamm,
Stammumfang 16-18 cm anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Anpflanzung hat in einem Abstand
von mindestens 2 m zur Straßenkante zu erfolgen.

F 10 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern zur Randeingrünung (ohne Flächenbezug)

Innerhalb der öffentlichen Grünflächen sind zusätzlich zu den Pflanzfestsetzungen F 6 und F 7 mindestens
60 standortgerechte Laubbäume oder Obstbäume in der Mindestpflanzgröße Hochstamm, Stammumfang
16-18 cm (Obstbäume: 12-14 cm) und mindestens 100 standortgerechte Sträucher in der
Mindestpflanzgröße verpflanzter Strauch, 60-80 cm Höhe, anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten.

1.10. Erhalt von Bäumen und Sträuchern [§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB]
Auf den festgesetzten Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern ist der vorhandene Gehölzbestand
zu erhalten.

Die mit Leitungsrechten zu belastenden Flächen sind gemäß den Vorgaben der Leitungsbetreiber von
Bäumen und Sträuchern frei zu halten.

2. Örtliche Bauvorschriften [§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m.89 SächsBO]
2.1. Einfriedungen
Im gesamten Plangebiet sind Einfriedungen mit einer maximalen Höhe von 2,00 m und einer
Durchlässigkeit für Kleinsäuger zulässig.

2.2. Werbeanlagen
Selbstständige Werbeanlagen Dritter als gewerbliche Fremdwerbung sind nicht zulässig.

Hinweise
I.1 Artenschutz

I.1.1 Umsetzung der artenschutzbezogenen Kompensationsmaßnahmen aus dem Artenschutz-
Fachbeitrag (AFB) zum Bebauungsplan 33 / 2019 „Freizeit und neue Gärten - Repitzer Weg/
Am Stadtpark Torgau“, Stand 17.01.2020

Im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 33 werden die nachfolgenden, im
Artenschutz-Fachbeitrag zum BPL [10] festgeschriebenen artenschutzbezogenen
Kompensations-Maßnahmen umgesetzt. Die Maßnahmen umfassen das Anbringen von:

» 6 Höhlenbrüterkästen mit Schutz vor Marder und Elster als Ersatz für zu beseitigende Höhlungen und
Nistkästen an den Bäumen der Eichwiese

» drei Nischenbrüterkästen mit Schutz vor Marder und Elster als Ersatz für die zu beseitigenden Gebäude
(alte Gartenlauben) und Halbhöhlen im Bereich „Eichwiese“

» vier Fledermaus-Flachkästen als Ersatz für zu beseitigende Höhlungen als potenzielle
Fledermaus-Niststätte

Die Nist- und Flachkästen sind an den zu erhaltenden Bäumen im Bereich der "Eichwiese" (TB 5 der
Planungen zur LAGA 2022) im Rahmen der Bautätigkeiten der Landesgartenschau spätestens bis zum
01.03.2020 anzubringen. Zu berücksichtigen ist das Revierverhalten der Zielarten: Bruthöhlen je einzeln,
Halbhöhlen in Abständen bis 20 m, Flachkästen in Gruppe anbringen. (siehe Artenschutz-Fachbeitrag zum
BPL [10]):

Die Anbringung ist durch einen fachkompetenten Gutachter zu begleiten. Die Durchführung dieser
Maßnahmen kann durch die Stadt Torgau übernommen werden (Naturwerkstatt).

Die Maßnahmen umfassen außerdem

» das Anbringen von 2 Nischenbrüterkästen mit Schutz vor Marder und Elster als Ersatz für die zu
beseitigenden Gebäude („ABT“) und Halbhöhlen im Bereich „Junger Garten“.

Die beiden Nistkästen sind an geeigneten Standorten im Bereich "Junger Garten" (TB 4 der LAGA) oder
alternativ im Bereich der "Eichwiese" (TB 5 der LAGA) anzubringen. Die Anbringung ist durch einen
fachkompetenten Gutachter zu begleiten und bis zum 01.03.2020 abzuschließen.

Die endgültige Stückzahl der als Kompensation bis zum Beginn der neuen Brutsaison (01.03. des auf die
Fällung / den Abriss folgenden Jahres) anzubringenden Nist- und Flachkästen wird nach Beendigung der
Fäll- bzw. Abrissmaßnahmen durch einen fachkompetenten Gutachter festgelegt, in der Endfassung des
Artenschutzfachbeitrags zur LAGA-Planung festgeschrieben und im Rahmen der Bautätigkeiten der
Landesgartenschau spätestens bis zum 01.03.2022 umgesetzt.

I.1.2 Artenschutzbezogene Maßnahmen während der Bauzeit: Zeitliche Beschränkung der 
Baumaßnahmen

Rodungs- und Fällarbeiten, Baumpflege- und Schnittmaßnahmen sowie störungsintensive Baumaßnahmen
sind zwischen dem 01.09. eines Jahres und dem 28.02. des Folgejahres und damit außerhalb der
Vogelbrutzeit durchzuführen.

Baufeldräumungen und großflächige Bodenarbeiten in den Offenlandbereichen sind außerhalb der Brutzeit
von Bodenbrütern, also im Zeitraum von August bis Februar durchzuführen.

Gebäudeabrisse sind außerhalb der Brutzeit gebäudebrütender Arten, also im Zeitraum von August bis
Februar durchzuführen.

Baumaßnahmen im Bereich der Zauneidechsenvorkommen sind während der Aktivitätszeit der Tiere
zwischen April und September (vorzugsweise Mai bis August) durchführen, damit die Tiere ggf. flüchten
können. Durch ein bauzeitliches Management (Wegebaumaßnahmen, Geländemodellierung Wiese) ist zu
regeln, dass nicht alle Arbeiten gleichzeitig stattfinden, damit ausreichend Bewegungsraum für die Art
verbleibt.

Ökologische und artenschutzfachliche Baubegleitung

Bei Gehölzfällungen, Baumpflegemaßnahmen, Gebäude-Abrissarbeiten und Baumaßnahmen im Bereich der
Zauneidechsenvorkommen ist eine ökologische Baubegleitung einzubeziehen.

Unmittelbar vor Beginn der u. g. Maßnahmen ist eine Kontrolle des Gebäudes bzw. Baufeldes auf aktuelle
Besiedlung durch relevante Arten vorzunehmen, um ggf. naturschutzfachlich reagieren zu können (z.B.
Auffinden von Fledermäusen beim Abriss, Larven xylobionter Käfer bei Fällung).

Die Artenschutzfachliche Baubegleitung ist im weiteren Verlauf der Bau-/ Abrisstätigkeit Ansprechpartner
bei gegebenenfalls auftretenden artenschutzfachlich relevanten Konflikten.

» bei Vorhandensein von Nisthilfen an zu fällenden Bäumen: Bergung der Nistkästen unmittelbar vor
Fällmaßnahme und Wiederanbringung an verbleibenden Bäumen

» Baumpflegemaßnahmen und Fällarbeiten ökologisch wertvoller Bäume: Prüfung unmittelbar vor
Fällung auf Nutzung von Höhlen / Nischen / Astabbrüchen als Winterquartier / Reproduktionsstätte
(z.B. Fledermäuse, xylobionte Käfer), ggf. Umsetzen bzw. Bergung von Stammstücken / Festlegung von
Ersatzmaßnahmen bei Auftreten entsprechender Arten

» Abrissarbeiten Gebäude: Untersuchung auf Vorkommen / Besiedlung durch Gebäudebewohnende
Arten unmittelbar vor Beginn der jeweiligen Abrissmaßnahme, ggf. Umsiedeln / Festlegung von
Ersatzmaßnahmen bei Auftreten entsprechender Arten

» Ggf. angetroffene Zauneidechsen auf der Eichwiese:  Verbringen aus dem Baufeld und in durch
Schutzzäune abgetrennte Bereiche

Schutz sensibler Bereiche

» Aufstellen eines Bauzauns zum Schutz von Bereichen ohne stattfindende Eingriffe vor einem
unerwünschten Befahren etc.

» Die Flächen am Fuß der Bahnböschung sind zum Schutz der Zauneidechse spätestens im Monat März
vor Baubeginn durch einen Schutzzaun abzugrenzen, damit die Tiere nicht auf die Baufeld-Flächen
laufen können.

» Anbringen von Baumschutz nach gültigen technischen Vorschriften an den zu erhaltenden Bäumen im
unmittelbaren Baufeld

» Bodenschutz gegen Verdichtung (Baggermatten, temporäre Tragschicht (Vlies+Packlage) zur
Verteilung von Punktlasten (v.a. Wiesenbereiche Eichwiese)

I.2 Altlasten/Bodenschutz

Der als Altlast gekennzeichnete Bereich im SO 1 befindet sich auf der im Sächsischen Altlastenkataster
eingetragenen Altablagerung „Deponie Am Stadtpark“ [AKZ: 89100291]. Es handelt sich um eine mit ca.
100.000 m³ Bauschutt, Asche und Siedlungsabfällen (evtl. Gaswerksabfälle) verfüllte ehemalige Lehmgrube.

Im Fall der Entfernung von Flächenversiegelungen würde im Bereich der Abfallablagerung vermutlich kein
Boden angetroffen werden, sondern auf geschüttetes Material, das unterschiedlich stark von Abfällen
durchsetzt ist. Damit würde die Entsiegelung keine Aufwertung der Bodenfunktionen bewirken. Deshalb
sind hier bei Entsiegelung Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers vorzusehen.

Auf der Grundlage des Erkundungskonzeptes ist eine ergänzende Baugrunderkundung durchzuführen, die
die Entnahme von Bodenproben und die umwelttechnische Laboruntersuchung von repräsentativen
Mischproben beinhaltet.

Für den beim Abbruch der vorhandenen Gebäude anfallenden Abfällen sowie mit gegebenenfalls
auszubauenden Materialien ist ein Verwertungs- und Entsorgungskonzept zu erarbeiten, da ohne eine
qualifizierte Verwertungs- und Entsorgungskonzeption mit Abfallschadstoffkataster und Nachweisen zur
Verwertungseignung unter Berücksichtigung der hydrogeologischen Standortsituation die Bewertung der
abfallrechtlichen Zulässigkeit nicht erfolgen kann.

Aushub/Abbruch kann für bautechnische Zwecke am Standort nur wiederverwendet werden, wenn aus
abfallrechtlicher Sicht eine entsprechende Eignung gegeben ist.

Im Rahmen der Bauarbeiten im SO 1 anfallendes Aushubmaterial ist baubegleitend zu untersuchen und
entsprechend seines Schadstoffpotenzials zu entsorgen. Ausgehobenes Bodenmaterial (kein Müll, Asche
etc. aus der vorhandenen Altablagerung) in der Qualität bis Z1.2 kann im geplanten Wall eingebaut werden.

Falls keine ausreichend mächtige oder nicht den Qualitätsanforderungen entsprechende Oberbodenschicht
vorhanden ist, ist einzuplanen, dass im Bereich der Freiflächen eine Schicht aus Bodenmaterial aufzutragen
ist.

Entsprechend der BBodSchV, Anhang 1, Abschnitt 2.1 ist für Freiflächen im Bereich von Kinderspielflächen
unbelasteter Oberboden in einer Mächtigkeit  von 0,35 m und für Grünflächen von 0,10 m vorzusehen. Im
Fall von Kinderspielflächen ist zudem durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass möglicherweise
darunter lagernder Abfall von Kindern nicht erreicht werden kann.

Die Anforderungen an das Auf- und Einbringen des Bodenmaterials haben den Vorgaben des § 12
BBodSchV zu entsprechen. Zusätzlich hat das Bodenmaterial im Bereich der geplanten Nutzung
"Kinderspielflächen" die Zuordnungswerte Z 0 der LAGA TR Boden (2004) im Feststoff und Eluat
einzuhalten.

In der weiteren Planung ist im Bereich der Altablagerung für die Tiefbauarbeiten eine fachtechnische
Begleitung durch ein sachverständiges Ingenieurbüro vorzusehen. Aufgabe der fachtechnischen
Baubegleitung ist die Überwachung der Einhaltung der abfallrechtlichen und bodenschutzrelevanten
Bestimmungen sowie die Dokumentation der Entsorgung der ausgebauten Materialien.

I.3 Abbruch

Zum Nachweis des ordnungsgemäßen Umganges mit den beim Abbruch der vorhandenen Gebäude und
sonstigen Rückbauobjekte inkl. Flächenversiegelungen anfallenden Abfällen sowie mit gegebenenfalls
auszubauenden Materialien, ist mindestens einen Monat vor den geplanten Abbruchmaßnahmen, ein
Verwertungs- und Entsorgungskonzept zu erstellen und der Unteren Abfallbehörde zur Prüfung vorzulegen.
Im Rahmen dieser Konzeption werden die standortspezifischen funktionalen Anforderungen an den
Rückbau und die Rahmenbedingungen geklärt.

Hierzu gehören ggf. u.a. folgende Aspekte:

» Maßgebliche Abfallfraktionen, Angabe der Abfallarten und -mengen unter Anwendung der
Abfallschlüsselnummer gemäß AVV

» Voreinschätzung, inwieweit unterschiedliche Materialien mit verhältnismäßigem Aufwand separierbar
sind (z. B. mehrschichtige Bodenbeläge oder oberflächennahe Mineralöle in Werkstattböden etc.)

» Platzbedarf für Bereitstellungslager zur Deklaration von mineralischem Abbruchmaterial

» Geplante, abgeleitete Verwertungs- bzw. Entsorgungswege.

I.4 Grundwasserschutz

Die mit AKZ: 89100291 gekennzeichnete Auffüllung im SO 1 ist für den Grundwasserschutz, insbesondere
bei der Versickerung, zu berücksichtigen (siehe auch I 2- Altlasten/Bodenschutz).

I.5 Hochwasser
Das Plangebiet ist im Regionalplan Westsachsen als Vorbehaltsgebiet vorbeugender Hochwasserschutz
ausgewiesen. Gemäß G 4.3.4.3 sind bei Planungen in Vorbehaltsgebieten vorbeugender Hochwasserschutz
das bestehende Überschwemmungsrisiko einschließlich der Gefahren des Versagens bestehender
Schutzeinrichtungen zu berücksichtigen. In Vorbehaltsgebieten vorbeugender Hochwasserschutz sind bei
neuer Bebauung geeignete bautechnische Maßnahmen zur Vermeidung des Eintragswassergefährdender
Stoffe im Überschwemmungsfall vorzusehen (Regionalplan G 4.3.4.4). Darüber hinaus befindet sich das
Plangebiet gemäß HWSK Schwarzer Graben/Weinske im überschwemmungsgefährdeten Bereich, die
Regelungen des § 75 Abs. 6 und des § 5 Abs. 2 WHG sind zu beachten. Danach ist jede Person, die durch
Hochwasser betroffen sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vornachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu
treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch,
Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen. Es wird auf die Regelungen und Hinweise der
„Hochwasserschutzfibel, Objektschutz und bauliche Vorsorge" vom Dezember 2018 verwiesen. Diese
Broschüre steht auf der Homepage des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat  zum Download
zur Verfügung.

Im Bereich der im Plangebiet vorhandenen planfestgestellten Hochwasserschutzanlage (grundhafte
Instandsetzung des Deiches zwischen Torgau Glacis und Polbitz, 1. und 3. BA Z 4.1) sind gem. § 81 Abs. 3
SächsWG u. a. untersagt: das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern, die Errichtung von baulichen Anlagen
und Einfriedungen, das Setzen von Masten und sonstigen Merkzeichen, Abgrabungen und Eintiefungen
sowie das Lagern von Stoffen und Gegenständen.

Sollten im weiteren Planungsverfahren Maßnahmen geplant werden, die unter die im § 81 SächsWG
genannten Verbotstatbestände fallen, muss die Genehmigung bei der Oberen Wasserbehörde beantragt
werden.
Bei baulichen Maßnahmen wird der Einsatz hochwasserunempfindlicher Bauformen empfohlen.

I.6 Denkmalschutz
Der Geltungsbereich liegt im Umgebungsschutz des nördlichen Teilstücks der Torgauer Glacisanlagen
(Stadtpark) sowie des Brückenkopfes der Eisenbahnlinie Halle-Falkenberg-Guben, die als Kulturdenkmale
nach § 2 SächsDSchG eingetragen sind.
Für das Vorhaben besteht Genehmigungspflicht nach § 12 des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes.

Danach bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wenn bauliche oder garten- und
landschaftsgestalterische Anlagen in der Umgebung eines Kulturdenkmals, soweit sie für dessen
Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung sind, errichtet, verändert oder beseitigt werden. Das
Plangebiet befindet sich teilweise in direkter Umgebung zu Kulturdenkmalen gemäß § 2 SächsDSchG, deren
Erhaltung auf Grund ihrer jeweiligen Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt.

In Verbindung mit verfahrensfreien Bauvorhaben oder Genehmigungsfreistellungsverfahren ist frühzeitig
vor Beginn von Baumaßnahmen ein Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach §§ 12 und 14
SächsDSchG bei der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Nordsachsen zu stellen.“
Das Landratsamt Nordsachsen ist gemäß § 4 Abs. 1 SächsDSchG, die für das Vorhaben zuständige
Denkmalschutzbehörde.

Anträge auf denkmalschutzrechtliche Genehmigungen sind schriftlich unter Beifügung aussagekräftiger
Unterlagen bei der unteren Denkmalschutzbehörde einzureichen.

I.7 Archäologische Relevanz

Das Vorhaben liegt in einem archäologischen Relevanzbereich.

Anmerkungen Archäologie

Im Einvernehmen mit dem Landesamt für Archäologie werden nachfolgend aufgeführte Auflagen und
Hinweise Bestandteil der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung sein.

Auflagen

Vor Beginn von Bodeneingriffen unter 0,5 m Tiefe im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten müssen
durch das Landesamt für Archäologie Sachsen im von Bautätigkeit betroffenen Areal archäologische
Grabungen durchgeführt werden. Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu
dokumentieren.

I.8 Radon

Das Plangebiet liegt nach vorliegenden Kenntnissen in einem Gebiet, in dem erhöhte
Radonkonzentrationen in der Bodenluft wahrscheinlich kaum auftreten. Es ist jedoch nicht mit Sicherheit
auszuschließen, dass auf Grund lokaler Gegebenheiten und der Eigenschaften des Gebäudes hinsichtlich
eines Radonzutrittes dennoch erhöhte Werte der Radonkonzentration in der Raumluft auftreten können.

Im Juni 2017 wurde das neue Strahlenschutzgesetz verabschiedet. In diesem wurde zum Schutz vor Radon
für Aufenthaltsräume und Arbeitsplätze in Innenräumen ein Referenzwert für die über das Jahr gemittelte
Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft von 300 Bq/m³ festgeschrieben. Dieser Referenzwert trat zum
31. Dezember 2018 in Kraft.

Zum vorsorgenden Schutz vor erhöhter Strahlenbelastung durch Zutritt von Radon in Aufenthaltsräumen
wird empfohlen, bei geplanten Neubauten generell einen Radonschutz vorzusehen oder von einem
kompetenten Ingenieurbüro die radiologische Situation auf dem Grundstück und den Bedarf an
Schutzmaßnahmen abklären zu lassen. Bei geplanten Sanierungsarbeiten an bestehenden Gebäuden wird
empfohlen, die Radonsituation durch einen kompetenten Gutachter ermitteln zu lassen und ggf.
Radonschutzmaßnahmen bei den Bauvorhaben vorzusehen.

I.9 Wald

Für den im Geltungsbereich befindliche Wald sind die Bestimmungen des Sächsischen Waldgesetzes zu
beachten. Das sind u.a.:

» Nach § 15 Abs. 1 SächsWaldG muss zwischen offenem Feuer und Wald ein Abstand von mindestens
100 m liegen.

» Nach § 25 Abs. 3 SächsWaldG müssen Gebäude und bauliche Anlagen mit Feuerstätten mindestens
30 m vom Wald entfernt sein.

Für die im Geltungsbereich vorhandenen Waldflächen, für welche eine andere Nutzungsart festgesetzt wird
(Fläche von insgesamt 5.550 m², davon Waldfläche von 4.960 m² im Nordwesten des Plangebietes und
Waldfläche von 590 m² im Osten des Plangebietes), ist gemäß § 8 SächsWaldG zum Ausgleich nachteiliger
Wirkungen einer dauernden Umwandlung für die Schutz- oder Erholungsfunktion des Waldes eine
entsprechende Neuaufforstung innerhalb einer bestimmten Frist vorzunehmen.

Die Ersatzaufforstung erfolgt auf den dafür vorgesehenen Flächen (im Plangebiet die 500 m² große Fläche
F 3 auf dem Flurstück 13/3, Flur 22, Gemarkung Torgau und eine externe Erstaufforstungsfläche in der Flur
6, Gemarkung Staupitz, Flurstücke 5/2, 5/3 und 15 mit einer Fläche von 5.050 m²).

I.10 Kampfmittel
Da eine Kampfmittelbelastung für diesen Bereich nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, wird
empfohlen, bei baulichen Vorhaben Maßnhamen der Gefahrenvorsorge durch ein Kampfmittel-
räumunternehmen zu veranlassen.
Bei Eingriffen in den Baugrund ist auf Munitionsreste und Auffälligkeiten zu achten und im Zweifelsfall die
zuständigen Ordnungsbehörden (Umweltamt des LRA Nordsachsen, Polizei bzw. Ortspolizeibehörde) zu
benachrichtigen.

» Bei Anstrahlung Begrenzung des Lichtkegels nur auf das zu beleuchtende Objekt. Keine Laser und
Reklamescheinwerfer erlauben

» Vorzugsweise Beleuchtung von oben, Vermeidung horizontal abgestrahlten Lichts

» Abgeschirmte Leuchten mit geschlossenem Gehäuse verwenden, mit einer Oberflächentemperatur
unterhalb 60°C. Blaue (kurzwellige) Lichtanteile vermeiden

» Natrium Niederdrucklampen in sensiblen Naturräumen, ansonsten Natrium- Hochdrucklampen oder
(gut steuerbare) LEDs mit warmweißer Lichtfarbe bei 2700 bis 3000 Kelvin verwenden, auf Vermeidung
von Blendwirkungen achten.

Rechtsgrundlagen für diesen Bebauungsplan

Die Rechtsgrundlagen sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBl. I S. 3634), die Baunutzungsverordnung (BauNVO), die Planzeichenverordnung
(PlanZV), die Sächsische Bauordnung (SächsBO) sowie die Sächsische Gemeindeordnung
(SächsGemO), in der jeweils geltenden Fassung.

Schematische Darstellung der Leitungsrechte- Konkrete Abstandsforderungen 
sind bei den jeweiligen Ver-/Entsorgungsunternehmen zu erfragen.
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Öffentliche Grünflächen, hier: öG 1 und öG 2

Planzeichenerklärung
[entsprechend PlanZV]

2. Überbaubare Grundstücksfläche [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB]

Baugrenzen [§ 23 Abs. 1 und 3 BauNVO]

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Gebäude (Bestand)

23

[§ 9 Abs. 7 BauGB]

8. Sonstige Planzeichen

Flurstücksnummer1

Flurstückslinie

1. Art der baulichen Nutzung [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB]

I. Festsetzungen

II. Kennzeichnungen [§ 9 Abs. 5 BauGB]

V. Darstellungen der Plangrundlage (Auszug)

Bemaßung in m5

Gemarkung

3. Verkehrsflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

Öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

4. Grünflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB]

öG 1- öffentliche Parkanlage

Sonstiges Sondergebiet (gemäß § 11 Abs. 1, 2 BauNVO)

6. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Natur und Landschaft [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen [§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB]

Mit Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen zu Gunsten der Betreiber
des jeweiligen Leitungsnetzes inkl. der technischen Anlagen

Versorgungsleitung, unterirdisch mit Bezeichnung

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen [§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB]

Elektrizität

Versorgungsleitung, oberirdisch (Freileitungen)

Denkmalschutz (außerhalb Geltungsbereich)
hier:   - Glacis (Torgauer Stadtpark)
          - Brückenkopf der Eisenbahnlinie Halle-Falkenberg-Guben

Wege, Anlagen (Planung zur LAGA 2022, nur zur Information)

Elberadweg

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

5. Flächen für Wald [§ 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB]

Flächen für Wald

Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden
Stoffen belastet sind [§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB]
"Deponie am Stadtpark" AKZ: 89100291 (Abgrenzung unklar)

Zweckbestimmung:

VF 1

D

Zweckbestimmung:

VF 2

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

VF 3a

Erschließungsflächen und Pkw- Stellplätze

Fuß- und Radweg, Rettungsweg

Erschließungsflächen

VF 4 Deichverteidigungsweg und Radwanderweg

III. Nachrichtliche Übernahmen [§ 9 Abs. 6 BauGB]

Darstellung für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen [§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB]
hier:

SO 1.1 z.B.: SO 1.1 (siehe textl. Festsetzung)

hier: z.B.: F1 (siehe textl. Festsetzung)

hier: F4 (siehe textl. Festsetzung)

Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen [§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB]
(siehe textl. Festsetzung)

F1

F4

hier: Stellplätze für PkwSt

Vorhandene Anlagen der Ver- und Entsorgungsunternehmen
hier:

Abwasser

IV. Darstellung ohne Normcharakter

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung von Teilbaugebieten und

Öffentliche Hochwasserschutzanlage (Deich), inkl. 5 m
Schutzstreifen gemäß § 81 Abs. 2 SächsWG

Ein- und Ausfahrtsbereich

[§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB]

R

Schallschutzanlage, Höhe: mind 2,00 m über Bezugshöhe 83,0 m ü NHN
(Übernahme Schallgutachten, Stand: 10.06.2020)

Referenzlinie der Baugrenze

Die Darstellung ist schematisch, konkrete Abstandsforderungen sind bei den
jeweiligen Ver- /Entsorgungsunternehmen zu erfragen.

VF 5 Pkw Stellplätze für die Kleingartenanlage mit Zufahrt

Mindestabstand Stellplätze von
maßgeblichen Wohngebäude Nr. 17, hier: 28 m

unterschiedliche Festsetzungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung und zu öffentlichen Grünflächen
hier:

28 m

7. Flächen zum Anpflanzen und Erhalt von Bäumen, Sträuchern   
und sonstigen Bepflanzungen [§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB]

- Teilbaugebiete SO 1.1 bis SO 1.4
- öffentliche Verkehrsflächen VF 1 und VF 2; VF 3 und VF 5
- öffentliche Grünflächen öG 1 und öG 2

öG 2- öffentliche Parkanlage mit Sportplatz

1.5.2. öG 2 Zweckbestimmung Öffentliche Parkanlage mit Sportplatz
Zulässig sind:
» Gehölze, Vegetations- und Pflanzflächen,
» Maximal zwei Beachvolleyballfelder,
» Sanitäranlagen und ein Imbissgebäude mit Freisitz für gastronomische Nutzung als untergeordnete

Nebenanlagen zum Beachvolleyball, maximale Grundfläche dieser Bauten 80 m², max. Höhe 4,5 m,
für die Bemessung ist die Höhe von 81,00 m ü. NHN als Bezugspunkt maßgeblich.

» Photovoltaik-Kleinanlagen in Verbindung mit dem Gebäude,
» Tiergehege vorwiegend für heimische Nutztierrassen, vorrangig als Weidehaltung mit Unterständen,

mit einer umzäunten Fläche bis zu 2.000 m ²,
» Pkw-Stellplätze mit Zufahrt als Nebenanlage,
» Spielplatzgeräte,
» Stadtraumübliche Möblierung, wie Sitzbänke, Beleuchtung, Papierkörbe, Beschilderung

Bewässerungssystem,
» Kleinstrukturen für den Artenschutz wie Totholz-, Sand- und Steinhaufen,
» Ballfangzäune bis zu einer maximalen Höhe von 6 m über hergestelltem Niveau der Spielfläche.

F 6 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern im öG 1 südlich der Skateanlage
(ohne Flächenbezug)

Im öG 1 südlich des SO 2 „Skatepark“ sind mindestens 10 standortgerechte Laubbäume in der
Mindestpflanzgröße Hochstamm, Stammumfang 14-16 cm und mindestens 20 standortgerechte Sträucher
in der Mindestpflanzgröße verpflanzter Strauch, 60-80 cm Höhe, anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten.

F 7 Anpflanzung einer Obstbaumreihe im öG 1 und öG 2 (ohne Flächenbezug)

Im öG 1 und öG 2 südlich der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung VF 2 ist eine Obstbaumreihe
aus mindestens 27 Bäumen in der Mindestpflanzgröße Hochstamm, Stammumfang 12-14 cm in einem
Regelabstand von ca. 10 m untereinander anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten.

F 8 Anpflanzung einer Laubbaumreihe im SO 2 (ohne Flächenbezug)

Innerhalb des SO 2 entlang des Repitzer Weges ist eine Laubbaumreihe aus mindestens drei
standortgerechten Bäumen in der Mindestpflanzgröße Hochstamm, Stammumfang 16-18 cm anzupflanzen
und dauerhaft zu erhalten. Die Anpflanzung hat in einem Abstand von mindestens 2 m zur Straßenkante zu
erfolgen.

I.1.3 Artenschutzgerechte Beleuchtung

Folgende Anforderungen an eine Beleuchtung dienen der Vermeidung von Konflikten mit dem Artenschutz:

» Einsatz nur im benötigten Zeitraum und nur dort, wo es zwingend nötig ist, Bewegungsmelder nutzen,
nach Möglichkeit Abschalten zwischen 22 Uhr und Sonnenaufgang („nachtaktive“ Menschen können
sich durch leuchtstarke Stirn- oder Taschenlampen behelfen!)

» Beleuchtung nur in der unbedingt erforderlichen Intensität

Sämtliche Vorhaben (Erschließungs- und Bauarbeiten, Tiefbaumaßnahmen, Einzelbauvorhaben etc.) im
gesamten Plangebiet unterliegen der Genehmigungspflicht entsprechend § 14 Sächsisches
Denkmalschutzgesetzt (SächsDSchG).

„In Verbindung mit verfahrensfreien Bauvorhaben oder Genehmigungsfreistellungsverfahren ist frühzeitig
vor Beginn von Baumaßnahmen ein Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach § 14
SächsDSchG bei der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Nordsachsen zu stellen.“

Nach § 14 Abs. 1 SächsDSchG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer Erdarbeiten etc. an
einer Stelle ausführen will, von der bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort
Kulturdenkmale (Bodendenkmale) befinden.

Die archäologische Relevanz des Vorhabenareals belegen archäologische Kulturdenkmale (Bodendenkmale)
aus dem Umfeld, die nach § 2 SächsDSchG Gegenstand des Denkmalschutzes sind (historischer Ortskern mit
frühneuzeitlicher Festungsanlage [81780-D-01; D-15]).

Das Landratsamt Nordsachsen ist gemäß § 4 Abs. 1 SächsDSchG die für die Entscheidung über das
Vorhaben zuständige Denkmalschutzbehörde. Der Antrag ist schriftlich unter Beifügung aussagekräftiger
Unterlagen bei der unteren Denkmalschutzbehörde einzureichen.

Anmerkungen Baudenkmalpflege

Negative Auswirkungen auf das Kulturdenkmal werden von der aktuell im Vorentwurf dargestellten
Nutzung der Flurstücke nicht erwartet.

Satzung vom: 24.02.2021

VF 3b Pkw- Stellplätze

Datum                                  Unterschrift
                                             Vermessungsamt des Landkreises Nordsachsen
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